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Wissenswertes aus der
Rechtspraxis

Das Schweizerische Obligationenrecht
besagt in Ar t. 329b OR folgendes: «Ist
der Arbeitnehmer durch sein Verschul-
den während eines Dienstjahres insge-
samt um mehr als einen Monat an der
Arbeitsleistung verhinder t, so kann der
Arbeitgeber die Ferien für jeden vollen
Monat der Verhinderung um einen
Zwölftel kürzen.» Und: «Beträgt die Ver-
hinderung insgesamt nicht mehr als
einen Monat im Dienstjahr und ist sie
durch Gründe, die in der Person des 
Arbeitnehmers liegen, wie Krankheit,
Unfall, Er füllung gesetzlicher Pflichten,
Ausübung eines öf fentlichen Amtes
oder Jugendurlaub, ohne Verschulden
des Arbeitnehmers verursacht, so dür-
fen die Ferien vom Arbeitgeber nicht ge-
kürzt werden.» Sowie: «Die Ferien dür-
fen vom Arbeitgeber auch nicht gekürzt
werden, wenn eine Arbeitnehmerin
wegen Schwangerschaft und Nieder-

kunft bis zu zwei Monaten an der Ar-
beitsleistung verhindert ist.»

Allerdings gibt dieser Ar tikel keine
schlüssige Antwor t und ist auch unklar
formulier t in Bezug auf das Verhältnis
der Absätze zueinander. Das Arbeitsge-
richt Zürich hat im Jahre 1982 nun
einen Entscheid gefällt, der zu folgen-
dem Ergebnis führt:

Richtlinien für Ferienkürzungen

Der Ferienanspruch kann vom Arbeitge-
ber für jeden vollen Monat der Arbeits-
verhinderung um einen Zwölftel gekürzt
werden, nach folgenden Richtlinien:

Inwieweit Arbeitgeber Ferienansprüche von Arbeitnehmern kürzen können,

wenn Letztere der Arbeit während längerer Zeit fernbleiben, ist eine im 

Arbeitsalltag häufig gestellte Frage. Der folgende Artikel beschreibt mögliche

Gründe, die zu einer Ferienkürzung führen könnten.
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V E R B A N D S N A C H R I C H T E N

Absenz aus eigenem Verschulden
(Willen) des Arbeitnehmers bzw.
wegen Verhinderung aus objektiven,
nicht vom Arbeitgeber zu ver treten-
den Gründen (unbezahlter Urlaub,
Naturkatastrophen)

unverschuldeter Absenz aus persön-
lichen Gründen (Krankheit, Unfall,
Militär)

Absenz wegen Schwangerschaft und
Niederkunft

Vom ersten Tag der Verhinderung an 
(es gibt keine Schonfrist)

Vom zweiten vollen Monat der Verhin-
derung an (Schonfrist 1 Monat)

Vom dritten vollen Monat der Verhin-
derung an (Schonfrist 2 Monate)



1 1 / 2 0 0 3  A P P L I C A 3 3

V E R B A N D S N A C H R I C H T E N

Nur die Monate, welche die Schon-
frist übersteigen, führen daher gemäss
vorherrschender Lehre zur Ferienkür-
zung:

Eine Schwangere, zum Beispiel,
fehlt drei Monate und zehn Tage. Dies
hat die Kürzung des Ferienanspruchs
um 1/12 für den dritten vollen Monat der
Verhinderung zur Folge.

Die einzelnen Arbeitsversäumnisse
des dem Ferienanspruch zugrunde lie-
genden Berechnungsjahres (meist An-
stellungsjahr) werden zusammenge-
zählt. Dies führt dazu, dass auch für die
Berechnung des vollen Monats auf die
Arbeitstage pro Monat abgestellt wer-
den muss, also bei 5-Tage-Woche auf
21,75 Tage und bei 6-Tage-Woche auf
26 Arbeitstage.

Zu beachten gilt, dass sich die
Schonfristen nicht kumulieren lassen.
Eine Schwangere kann also nicht zwei
Monate wegen Schwangerschaft und zu-
sätzlich einen Monat wegen Krankheit
beanspruchen. Die Frage, ob eine teil-
weise Arbeitsunfähigkeit eine Ferienkür-
zung begründet, wird kontrovers beur-

teilt. Es empfiehlt sich allerdings, dass
eine Arbeitsunfähigkeit von weniger als
50 Prozent keine Ferienkürzung begrün-
det. 


